
^Kommunale Doppik^ 

Konzeption 
des Gesamt
abschlusses 

In Ausgabe 04/2008 wurden an die
ser Stelle die Grundlagen und die 
Frage nach der Aufstellungspflicht 
des kommunalen Gesamtabschlus
ses diskutiert. Im Folgenden soll die 
Konzeption und Charakteristik die
ses neuen Rechenwerks ausführli
cher beleuchtet werden. 

Der Gesamtabschluss soll ei
nen aus den Einzelabschlüssen der 
Gemeinde und der selbstständigen 
voll zu konsolidierenden Tochteror-
ganisationen entwickelten Abschluss 
der wirtschaftlichen Einheit Gemein
de darstellen. Im Gesamtabschluss 
sind die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde und der 
vollkonsolidierten Tochterorganisa
tionen so darzustellen, als ob diese 
insgesamt wirtschaftlich eine einzige 
Organisationseinheit wären. 

Daraus folgt, dass die Gesamt
bilanz grundsätzlich sämtliche Ver
mögensgegenstände, die Sonderpos
ten, die Rückstellungen, die Verbind
lichkeiten und die Rechnungsab
grenzungsposten der Gemeinde und 
der in den Gesamtabschluss einbe
zogenen vollkonsolidierten Tochter
organisationen ungeteilt enthalten 
muss und dass in die Gesamtergeb
nisrechnung alle Aufwendungen und 
Erträge aus den Einzel-Ergebnis-
rechnungen sowie in der Gesamtfi
nanzrechnung alle Ein- und Auszah
lungen aus den Einzeljahresabschlüs
sen übernommen werden müssen. 

Da der Gesamtabschluss aus 
der Zusammenfassung der Einzel-
abschlüsse der Gemeinde und der 
vollzukonsolidierenden Tochteror
ganisationen zu entwickeln ist, müs
sen Beziehungen zwischen der Ge
meinde und den in den Gesamtab
schluss einbezogenen vollkonsoli
dierten Tochterorganisationen elimi
niert werden, d.h. insbesondere: 
- Im Abschluss einer einheitlichen 

Organisation können keine Betei
ligungen der Gemeinde an sich 
selbst ausgewiesen sein. Deshalb 
sind in der Gesamtbilanz die Be-

GStB 
teiligungen, die eine vollkonsoli
dierte Tochterorganisation an an
deren vollkonsolidierten Tochter
organisationen hält, mit den ent
sprechenden Posten des Eigenka
pitals aufzurechnen. 

- Im Abschluss einer wirtschaftli
chen Einheit können keine For
derungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber vollkonsolidierten Toch
terorganisationen ausgewiesen wer
den, da eine wirtschaftliche Ein
heit keine Forderungen oder Ver
bindlichkeiten gegen sich selbst 
haben kann. Daher müssen in der 
Gesamtbilanz gegenseitige Forde
rungen und Verbindlichkeiten der 
vollkonsolidierten Tochterorga
nisationen aufgerechnet werden. 

- Im Gesamtabschluss können Er
folge aus Lieferungen und Leis
tungen zwischen wirtschaftlich un-
selbstständigen Organisationsein
heiten grundsätzlich nicht als rea
lisiert angesehen werden, da Leis
tungsbeziehungen zu fremden Drit
ten nicht vorliegen. Solche Er
folge sind deshalb zu eliminieren. 

- Im Abschluss einer einheitlichen 
Organisation können keine Auf
wendungen und Erträge ausgewie
sen werden, die durch Geschäfte 
unselbstständiger Teile dieser Or
ganisation untereinander entstan
den sind. In der Gesamtergebnis
rechnung sind daher die Innenum-
satzerlöse und die anderen orga
nisationsinternen Erträge grund
sätzlich mit den korrespondieren
den Aufwendungen aufzurechnen. 

Im Gesamtabschluss sind die Jah
resabschlüsse der Gemeinde und der 
Tochterorganisationen, auf die die Ge
meinde einen beherrschenden Ein-
fluss ausübt, zusammenzufassen. Soll 
der Gesamtabschluss dem Jahresab-
schluss einer einheitlichen Organi
sation entsprechen, sollten bereits in 
den Einzelabschlüssen, die der Kon
solidierung zugrunde gelegt werden, 
gleichc Sachverhalte gleich behan

delt werden. Diese Gleichbehand
lung kann grundsätzlich auf ver
schiedenen Wegen erreicht werden: 
- Der Jahresabschluss der einbezo

genen Tochterorganisationen wird 
nach einheitlichen Bilanzierungs
und Bewertungsrichtlinien aufge
stellt. Sie enthalten z.B. Anwei
sungen, wie gesetzliche Bilanzie-
rungs- und Bewertungswahlrechte 
auszuüben sind. 

- Der Kontenplan der in den Ge
samtabschluss einbezogenen Or
ganisationseinheiten sollte so auf
gebaut sein, dass die einzelnen 
Konten unmittelbar in die Gliede
rungsschemata für die Gesamtbi
lanz (§ 57 GemHVO) und die Ge
samtergebnisrechnung (§ 55 Gem
HVO) überführt werden können. 
Darüber hinaus sollten besondere 
Konten für den Liefer- und Leis
tungsverkehr (Forderungen. Ver
bindlichkeiten, Aufwendungen, Er
träge) zwischen den vollkonsoli
dierten Tochterorganisationen ein
gerichtet sein. 

- Die der Konsolidierung zugrunde 
gelegten Jahresabschlüsse werden 
mit Hilfe einer Überleitungsrech
nung aus den Einzel-Jahresab
schlüssen der einbezogenen Toch
terorganisationen abgeleitet (Ein-
zelabschluss II). Dabei ist insbe
sondere zu berücksichtigen, dass 
die Bewertungsabweichungen aus 
der Bewertungsanpassung in Fol
gejahren fortzuschreiben sind. 

Die Verwendung eines einheitlichen 
Kontenplans und einheitlicher Bi-
lanzierungs- und Bewertungsrichtli
nien vereinfacht die Erstellung des 
Gesamtabschlusses. Im Hinblick auf 
die Maßgeblichkeit der Handelsbi
lanz für die Steuerbilanz (§ 5 Abs. 1 
EStG) kann es jedoch zweckmäßig 
sein, die Jahresabschlüsse der einbe
zogenen Tochterorganisationen erst 
für Zwecke der Konsolidierung nach 
einheitlichen Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsätzen zu erstellen 
und entsprechende Anpassungen 
bei der Erstellung des Einzelab
schlusses II vorzunehmen. 

Harald Breitenbach 
Mittelrheinische Treuhand GmbH 

220 


